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Volker Deckert. Vorstandschef VSG

11

konkrete Planungenund Ergebnissezupräsentieren,

Feedback einzuholen und möglichst wenig im luft-

leeren Raum in der Zeit nach der Fusion zu belassen,
sagt Deckert. So stand auch der neue Gesamtvor-

stand schon vor dem Neustart fest. 17 Mitglieder
umfasst er.

Zweieinhalb Jahre nach der Fusion hätte sich vieles

für den neuen Verein verbessert, bestätigen De-
ckert und Hummernbrum unisono. Und sie freuen

sich schon auf 2011. Dann ist Baubeginn für ein

neues Sportzentrum mit Hallen und Leichtathletik-

anlage - Sportstätten, die die Sportgemeinschaft

nutzen können wird. Eigentlich sollte zunächst ein

neues Fußballstadion gebaut werden, aber dann ha-

ben sich Politik und Verwaltung noch einmal ument-
schieden. DieVSGnahm es mit Freudezur Kenntnis.

Text und Foto: Stefan Klüttermann

Unter einer "Fusion" ist ein Zusammenschluss von zwei oder mehreren

Sportvereinen zu einem Sportverein zu verstehen. Eine Fusion kann aus

vielen Gründen sinnvoll sein. Wenn zum Beispiel Vereine sich eine Platz-

anlage'teilen, unter Mitgliederschwund leiden, keine Mitglieder für den

Vorstand finden, allein mangels jugendlicher Sportler keine Mannschaf-

ten stellen können, sind dies Argumente für eine "Fusion".

Der Begriff der "Fusion" ist dabei der untechnische Begriff des rechtlichen

Vorgangs der Verschmelzung unter Beteiligung rechtsfähiger Vereine nach

dem Umwandlungsgesetz. Biszum 1.1.1995 war die "Fusion" von Vereinen

nur dadurch möglich, dass einer der beiden Vereine sich auflöste und die

Mitglieder des einen (aufgelösten) Vereins in den anderen Verein eintraten.

Erst ab dem 1.1.1995 ist Vereinen die Möglichkeit der Verschmelzung er-

öffnet. Ein rechtsfähiger Verein kann sich an einer Verschmelzung dann

beteiligen, wenn die eigene Satzungdem nicht entgegensteht (§ 99 Abs. 1

UmwG).Es gibt die Verschmelzung durch Aufnahme und die Verschmel-

zung durch Neugründung. Im ersten Fall geht ein Verein in einem bereits

bestehenden Verein auf und wird dadurch aufgelöst.

Bei der Verschmelzung durch Neugründung werden beide Vereine aufge-

löst und gehen in einem neu gegründeten Verein auf. Diese sehr verein-

fachte Darstellung der Verschmelzung täuscht darüber hinweg, dass es

sich um einen rechtlich komplizierten und anspruchsvollen Vorgang han-

delt. Esbedarf eines Verschmelzungsvertrages mit gesetzlich vorgegebe-

nem Inhalt (§ 5 UmwG) sowie eines Verschmelzungsberichts (§ 8 UmwG).

Der Verschmelzungsbeschluss der Mitgliederversammlung bedarf einer

Mehrheit von Dreiviertel der abgegebenen Stimmen (§ 103 UmwG). Der

Verschmelzungsbeschlussmuss notariell beurkundet werden (§ 13 Abs. 3

UmwG). Die Durchführung einer Verschmelzung bedarf in der Regeljuristi-

scher Begleitung und sie dauert. Bei einer Verschmelzung sollten Vereins-

vorstände sich nicht zeitlich unter Druck setzen. Esbedarf häufig anstren-

gender Überzeugungsarbeit, seine Mitglieder von einer Verschmelzung

mit dem "lokalrivalen" zu überzeugen.

Text: Golo Busch. Rechtsanwalt. BPG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Münster
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